	Wie oft kommt die Vertrauensperson mit?

	Einladungsschreiben prüfen: Hier muss der betroffene Kollege deutlich darauf hingewiesen werden, dass er eine Person seines Vertrauens zum BEM mitbringen darf.

	Formulare prüfen: Ebenso muss er es auf dem Antwortformular vermerken können, wen er mitbringt.

	Statistik erheben: Fordern Sie als Betriebsrat, Zahlen zu erheben, die zeigen, wie oft eine Vertrauensperson im letzten Jahr beim BEM dabei war und wie der Verlauf des BEM war.

	Information: Nutzen Sie die nächste Mitarbeiterversammlung und informieren Sie immer wieder über die Möglichkeit, die Rolle und Aufgabe der Vertrauensperson im BEM.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



